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An das 
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80335 München 

12. August 2022  

Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anordnung 

gemäß § 123 Abs.1 VwG0 

In der Verwaltungsstreitsache 

- Antragstellerinnen - 

Prozessbevollmächtigte: Die vor dem Gericht  postulations  fähigen Rechtsanwälte der Dentons  
Europe  LLP, Jungfemturmstraße 2, 80333  Munchen,  insbesondere  
Dr.  Alexander von Bergwelt und Maximilian  Stan  glmeier 

gegen 

Gemeinde Pullach I. Isartal, 
vertreten durch die 1. Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund, Johann-Bader-Straße 21, 82049 
Pullach I.  'serial  

- Antragsgegnerin - 

wegen 

der Sicherung eines zulässigen Bürgerbegehrens. 

Streitwert:  FUR  7.500,00 

LtratViet a Fernanda  Lopes  & Associaclos a Guevara &  Gutierrez  1. Paz  Horowitz  A bogados Sirote a A depetun  Caxton-Martins Agbor & Segurt  
Davis Brown  a  East African Law Chambers  a Eric Silwamba, Jalasi  and  Linyama a  Durham Jones  & Pinegur a  LEAD  A clvogados a  For more 
information on the firms that have come together  to form Dentons,  go  to dentons.comilegacyfinns 

Dentons ist en weltweiter Zusammeruchluss von Anwaltskanzleien in einem Verein schweizerischen Rechts mit dem Namen Dentons  Group  (a  Swiss  Verein). Dieser Verein erbringt 
selbst keine rechtlichen  odor  sonstigen Beratungsleistungen. Eine der Mitgliedsgesellschaften ist die Dentons  Europe LIP,  Die Mitgliedsgesellschaften und die mit Ihnen verttunde• 
nen Unternehmen sind voneinander getrennte, rechtlich unabhängige Einhelten, die  for  ihre Mandantenweltwelt Beratungsleistungen erbringen 
Die Dentons  Europe LIP  ist eine  Limited Liability Partnership  (Partnerschaft  me  auf das Gesellschaftsvennegen beschränkter Haftung), die in England und Wales unter der Register.  
mummer  OC 316822 eingetragen ist Eine Liste der Mitglieder kann am Sitz der Gesenschaft.  One  Fleet  Place.  London EC4P 450, England. eingesehen  warden  Erganzendverweisen 
wir auf die rechtlichen Hinweise (Legal  Notices)  out dentons.corn.  
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Wir bestellen uns als Prozessbevollmächtigte der Antragstellerinnen und beantragen: 

1. Der Antragsgegnerin wird vorläufig, bis zur rechtskräftigen Entscheidung in 
der Hauptsache, untersagt, das Ratsbegehren über die Bauleitplanung an der  
Dr.-Gustav-Adolph-Str. mit der Bezeichnung „Für eine sinnvolle Neuordnung 
der Gewerbe- und Industrieflächen in Höllriegelskreuth, Firmenbereich  United  
Initiators"  welter  zu betreiben. 

2. Die Antragsgegnerin trägt die Kosten des Verfahrens. 

Die Antragstellerinnen begehren hiermit die Sicherung ihres Bürgerbegehrens, da die Antragsgeg-
nerin ein Ratsbegehren eingeleitet hat, das durch falsche Aussagen die Entscheidungsfindung der 
Bürger zu Lasten des Bürgerbegehrens in rechtswidriger Weise beeinträchtigt: 

• Das Bürgerbegehren der Antragstellerinnen „Stopp der Bauleitplanung an der  Dr.-Gustav-
Adolph-Str." wurde in der Gemeinderatssitzung der Antragsgegnerin vom 26.07.2022 mehrheit-
lich beschlossen. 

• Unmittelbar im Anschluss wurde in der gleichen Gemeinderatssitzung dem Bürgerbegehren ein 
gegenläufiges Ratsbegehren entgegen gesetzt. 

• Dieses Ratsbegehren enthält jedoch falsche Tatsachenbehauptungen, welche die Bürger in ihrer 
Entscheidungsfreiheit zu Lasten des Bürgerbegehrens der Antragstellerinnen beeinflussen: 

1) Das Ratsbegehrens suggeriert, dass die Erweiterungspläne , Projekt Biq  Wings"  auch ohne 
die neue Bauleitplanung genehmigt werden können. Dies ist falsch, da dieses Projekt den 
derzeitigen bauplanungsrechtlichen Festsetzungen widerspricht  und daher auch bisher 
das gemeindliche Einvernehmen versagt wurde. 

2) Kernaussage des Ratsbegehrens ist, dass es durch die neue Bauleitplanunq nicht zu einer 
Baurechtserweiterung  kommen würde. Das ist ebenfalls falsch, da es sowohl zu einer 
qualitativen wie auch quantitativen Mehrung der mit (Haupt-)Gebäuden  bebaubaren Grund-
fläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO (= Baurecht) kommt: 

o Die zulässig bebaubare Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO beträgt derzeit 
rund 59.000 m2. 

o Im Gegensatz dazu würde diese Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO bei 
der neuen Bauleitplanung auf rund 100.000 m2  steigen. 

3) Schließlich suggeriert das Ratsbegehren, dass mit Wirksamwerden der Bauleitplanung auch 
ein durchsetzbarer städtebaulicher Vertrag  wirksam werden würde. Dabei wird jedoch un-
terschlagen, dass nicht alle Eigentümer  der betroffenen Grundstücke Partei des städtebau-
lichen Vertrag sind und die Verpflichtungen für den Fall der Übertragung der Grundstücke 
auch nicht gesichert  sind, weder beispielsweise durch Grunddienstbarkeiten noch durch 
Vertragsstrafen. 

• Das Bürgerbegehren ist daher vor diesem rechtswidrigen Ratsbegehren zu schützen.  
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Im Einzelnen: 

Begründung: 

A. Sachverhalt 

I. Zum zulässigen Bürgerbegehren 

In der Gemeinderatssitzung der Antragsgegnerin vom 26.07.2022 wurde das Bürgerbegehren der 
Antragstellerinnen „Stopp der Bauleitplanung an der  Dr.-Gustav-Adolph-Str." mit folgender — zwi-
schenzeitlich angepasster - Fragestellung mehrheitlich beschlossen: 

„Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach i. Isartal die laufende Bauleitplanung zur 
Neuaufstellung des Bebauungsplanes Nr. 23b „Industriegebiet Dr.-Gustav-Adolph-
Stra  ße"  sowie die erste Teiländerung des Flächennutzungsplanes mit integriertem 
Landschaftsplan „Industriegebiet  Dr -Gustav-Adolph-Straße" im Parallelverfahren ein-
stellt?" 

Glaubhaftmachung: Bürgerbrief der Antragsgegnerin vom 2.8.2022, in Kopie, als 

— Anlage AS 1 — 

Bestandteile der Begründung des Bürgerbegehrens der Antragstellerinnen sind unter anderem, dass 

• die Erweiterungspläne des Chemiekonzerns  United  Initiators (Projekt „Big  Wings")  nach den 
derzeitigen Bebauungsplänen gar nicht genehmigt werden dürfen und daher die neue Bau-
leitplanung begonnen wurde, 

• die neue Bauleitplanung zu einer Erweiterung des Baurechts, d.h. der zulässig bebaubaren 
Grundfläche im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO, führen würde sowie 

• die Bauleitplanung lieber gleich eingestellt oder restriktiver gestaltet werden sollte, als diese 
nachträglich durch einen städtebaulichen Vertrag einzuschränken. 

Glaubhaftmachung: Formular der Unterschriftenliste des Bürgerbegehrens der Antragstellerinnen, 
in Kopie, als 

— Anlage AS 2 — 

Unter anderem aus diesen Gründen hat das Bürgerbegehren die Einstellung der derzeitigen Bau-
leitplanung an der  Dr.-Gustav-Adolph-Str. zum Ziel.  

II.  Zum unzulässigen Ratsbegehren 

Unmittelbar im Anschluss hat der Gemeinderat in der gleichen Gemeinderatssitzung beschlossen, 
dem Bürgerbegehren der Antragstellerinnen ein Ratsbegehren mit dem Titel „Für eine sinnvolle 
Neuordnung der Gewerbe- und Industrietlächen in Höllriegelskreuth, Firmenbereich  United  Initia-
tors" und folgender - unüblich langer - Fragestellung entgegenzustellen:  
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Sind Sie dafür, dass die Gemeinde Pullach I. Isartal das Bauleitplanverfahren Nr. 23b 
und die Änderung des Flächennutzungsplans im Bereich  „Dr.-Gustav-Adolph-Straße" 
abschließt und in Kraft setzt, damit 

das Logistikprojekt „Big  Wings"  nicht auf Basis  der alten Bebauungspläne  von 1995 
und 2001 genehmigt werden muss 

das bestehende Baurecht nicht erweitert, sondern mit den erzielten neuen Rah-
menbedingungen auf geringerer Fläche neu geordnet wird, 

die Gemeinde bzw. die IEP dort Flächen für einen größeren kommunalen Wert-
stoffhof und den „Isartaler Tisch"  (ca.  6.350 m 2) sowie eine Energiezentrale 
Wärme/Kälte für die Geothermieversorgung Pullachs  (ca.  2.000 m 2) erwerben kön-
nen, 

- Naturschutzflächen neu geschaffen und Waldflächen ausgeglichen und aufgewer-
tet werden und 

die Verpflichtungen und Erklärungen aus dem Städtebaulichen Vertrag und der 
Grundvereinbarung vom 26.07.2022 wirksam werden, u.a. Beschränkung der La-
germengen von Gefahrstoffen, Regelungen zum natur-,  Alien-  und Klimaschutz, 
Umstellung auf Erneuerbare Energien, Neubau von Werkswohnungen auch zur Si-
cherung der Werksfeuerwehr, Lenkung des Lieferverkehrs? 

Unterstreichungen durch den Unterzeichner 

Glaubhaftmachung: Bürgerbrief der Antragsgegnerin vom 2.8.2022, b.v.a. Anlage AS 1 

Den Antragstellerinnen liegt leider noch nicht das offizielle Protokoll der Gemeinderatssitzung vom 
26.7.2022 vor und im Bürgerbrief wurde bisher nur die Fragestellung, jedoch noch nicht der offizielle 
Titel des Ratsbegehrens genannt. 

Um dem Gericht jedoch mehr Zeit zu geben, sich inhaltlich mit der Thematik zu beschäftigen, wurde 
für den Antrag auf einstweilige Anordnung der in der Vorlage zur Gemeinderatssitzung genannte 
Titel des Ratsbegehrens sowie die im Bürgerbrief genannte Fragestellung zu Grunde gelegt. 

Glaubhaftmachung: Bürgerbrief der Antragsgegnerin vom 2.8.2022, b.v.a. Anlage AS 1 

Auszug der Vorlage der Antragsgegnerin zur Gemeinderatssitzung vom 
26.7.2022, in Kopie als 

— Anlage AS 3 — 

Dieses Ratsbegehren ist eine Konkurrenzvorlage, sodass beide Begehren im Rahmen des Bürger-
entscheids verbunden sind und über beide gemeinsam am 23.10.2022 entschieden wird. 

Die Fragestellung des Ratsbegehrens enthält jedoch falsche Tatsachenbehauptungen und hätte in 
dieser Form niemals zugelassen werden dürfen.  
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1. Keine Pflicht zur Zulassung des Projekt Big  Wings  

Punkt 1 der Fragestellung des Ratsbegehrens lautet auszugsweise: 

„Das Logistikprojekt „Big WingS" nicht auf Basis der alten Bebauungspläne von 1995 
und 2001 genehmigt werden muss, [...J" 

Auslassungen und Unterstreichungen durch den Unterzeichner 

Die Gemeinde darf jedoch das Projekt „Big  Wings"  mit seinen vier Bauanträgen gar nicht auf Basis 
der alten Bebauungspläne genehmigen, da dieses nicht den Festsetzungen der bestehenden Be-
bauungspläne Nr. 23 und 23a entspricht: 

Das Konzept „Big-Wings"  würde grünplanerische Festsetzungen berühren, liegt unmittelbar 
an bestehenden Waldflächen und beinhaltet neben baulichen Veränderungen für Produkti-
onsstätten und Verwaltungsgebäuden innerhalb des Werksgeländes auch die Errichtung von 
Erschließungsanlagen. 

• Diese geplanten Nutzungen des Projekt „Big  Wings"  entsprechen nicht den baulichen Nut-
zungen innerhalb der betroffenen Gewerbegebiete im Geltungsbereich des Bebauungspla-
nes Nr. 23 „Industrie- und Gewerbegebiet westl. der Bahnlinie / südlich der Gustav-Adolph-
Straße (Peroxid)". 

• Die vorgesehenen baulichen Erweiterungen widersprechen auch den baulichen Festsetzun-
gen des Bebauungsplanes Nr. 23a "Industrie- und Gewerbegebiet an der  Dr.-Gustav-Adolph-
Straße auf dem Werksgelände der Firma Peroxid-Chemie GmbH (1. Teiländerung)". 

Ausweislich der eigenen Protokolle des Bauausschusses und des Gemeinderats der Antragsgeg-
nerin vom 07.10.2019 bzw. 08.10.2019 verweigerte der Gemeinderat daher auch das gemeindliche 
Einvernehmen. 

Glaubhaftmachung: Auszug aus dem Protokoll des Bauausschusses vom 07.10.2019 sowie der 
Gemeinderatssitzung vom 08.10.2019, in Kopie, als 

— Anlage AS 4 — 

Auszug aus der Informationsseite der Antragsgegnerin zur neuen Bauleitpla-
nung, in Kopie, als 

— Anlage AS 5 — 

Die erste Aussage der Fragestellung ist daher bereits im Gegensatz zur Begründung des Bürgerbe-
gehrens falsch und irreführend.  

Germany 13291659.1 



Verwaltungsgericht  Munchen  
12. August 2022 
Seite 6 

dentons corn  

2. Erweiterung des Baurechts durch neue Bauleitplanung 

Die zweite falsche Behauptung des Ratsbegehrens lautet: 

„Das bestehende Baurecht nicht erweitert sondern mit den erzielten neuen Rahmen-
bedingungen auf geringerer Fläche neu geordnet wird" 

Unterstreichungen durch den Unterzeichner 

Der einfache Gemeindebürger versteht unter dem Begriff „Baurecht die Fläche, die mit richtigen 
Gebäude, wie Häusern oder Produktionsanlagen, bebaut werden darf. Rechtlich handelt es sich 
dabei um die zulässig bebaubare Grundfläche  gem.  § 19 Abs. 2 BauNVO. 

Nach den eigenen Berechnungen der Antragsgegnerin aus einer von ihr selbst vorgelegten Tabelle 
in einem vorherigen Gerichtsverfahren (VGH München, Az. 4  CE  21.2992) vergrößert sich dieses 
Baurecht jedoch: 

• Die Bebauungspläne Nr. 23 und 23a beinhalten zweierlei Flächen: 

o Zum einen eine im Sinne des e 19 Abs. 2 BauNVO zulässig bebaubare Grundfläche von 
59.970 m2  (siehe Pfeil B), auf denen (Haupt)Gebäude errichtet werden dürfen. 

o Zum anderen ausnahmsweise gemäß § 19 Abs. 4 S. 2 BauNVO bebaubare Nebenflä-
chen für Garagen, Einfahrten,  etc.  von rund 41.960 m2. 

o In der Summe damit rund 101.930 m2  Gesamtfläche, von denen aber nur knapp 60% 
(59.970 m2) mit Hauptgebäuden, wie Produktionsanlagen bebaut werden dürfen. 

o Die zusätzlichen 41.960 m2  stellen daher kein Baurecht im eigentlichen Sinn dar, da die-
ses nur eine ausnahmsweise geduldete Überschreitung des festgesetzten Baurechts ist. 

• Im Gegensatz dazu sieht der zukünftige Bebauungsplan  Nr. 23b eine vollständig mit Hauptanla- 
gen bebaubare Grundfläche gemäß § 19 Abs. 2 BauNVO von 100.660 m2  vor (siehe Pfeil C). 

o Bei der neuen Bauleitplanung gibt es keine weiteren Zusatzflächen nach § 19 Abs.4 S. 2 
BauNVO, weil der dortige Deckel der Grundflächenzahl (GRZ) von 0,8 greift (§ 19 Abs. 
4 S. 2  Hs.  2 BauNVO). 

o Eventuelle Nebenflächen, wie Garagen oder Einfahrten müssen bei der Gesamtfläche 
mit untergebracht werden. 

o Faktisch können jedoch die kompletten 100.660 m2  mit Hauptgebäuden bebaut werden. 

Nur die zulässig bebaubaren Grundflächen im Sinne des § 19 Abs. 2 BauNVO stellen rechtlich und 
auch für den Laien „Baurecht" dar, sodass auch nur diese Flächen entscheidend sind für die Bewer-
tung der Frage einer Baurechtserweiterung.  
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Demnach kommt es zu einer Erhöhung des Baurechts um 40.690 rn2  (von 59.970 auf 100.660), d.h. 
um rund 68%. Es macht einen riesigen Unterschied, ob auf den weiteren rund 41.000 m2  nur Stell-
plätze und Einfahrten errichtet werden dürfen oder eben — wie zukünftig — Produktionsanlagen. 

Glaubhaftmachung: Berechnungen der zulässig bebaubaren Grundfläche durch Antragsgegnerin, 
in Kopie, als 

— Anlage AS 6 — 

Daneben erlaubt der neue Bebauungsplan Nr. 23b auch Erweiterungen hinsichtlich des Maßes und 
der Art der baulichen Nutzung, die nach den alten Bebäuungsplänen Nr. 23/23a noch nicht beste-
hen. 

Ausnahmen von der festgesetzten Wandhöhe für freistehende Prozessanlagen sind bis zu 
einer Gesamthöhe von 40 m über der festgesetzten Höhenkote und Abluftkamine bis 84 m 
über der festgesetzten Höhenkote zulässig (siehe 2.2 der Festsetzungen des Bebauungs-
plans Nr 23 b). 

• Erforderliche technische Dachaufbauten dürfen die zulässigen Wandhöhen ebenfalls um bis 
zu 20 m überschreiten (siehe 2.2 der Festsetzungen des Bebauungsplans Nr 23 b). 

• Das nach dem derzeitigen Bebauungsplan vorhandene Gewerbegebiet GE 1 wird zukünftig 
zwar weiterhin als Bestandteil des Gewerbegebiets ein solches bleiben. Zukünftig dürfen dort 
jedoch auch Produktionsanlagen auf dem Gewerbegebiet errichtet werden, während derzeit 
eine Nutzungsbeschränkung auf Büro-, Verwaltungs- und Laborgebäude gilt (siehe Festset-
zungen Ziffer 2.c)). 

Wenn man ein größeres oder eine weitere Art von Gebäuden errichten darf als zuvor, stellt das 
sowohl rechtlich gesehen als auch für den Bürger als rechtlichen Laien eine (qualitative) Baurecht-
serweiterung dar. 

Glaubhaftmachung: Planwerk Bebauungsplan Nr. 23 b mit textlichen Festsetzungen - Stand 26.07 
2022, in Kopie, als 

— Anlage AS 7 — 

Planwerk Bebauungsplan Nr. 23 mit textlichen Festsetzungen, in Kopie, als 

— Anlage AS 8 — 

Planwerk Bebauungsplan Nr. 23 a mit textlichen Festsetzungen, in Kopie, als 

— Anlage AS 9 — 

Diese Erweiterungen des Baurechts stellt die Gemeinde in ihrem Ratsbegehren falsch dar.  
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3. Irreführung bezüglich städtebaulichem Vertrag 

Eine weitere Behauptung der Fragestellung des Ratsbegehrens lautet: 

„Die Verpflichtungen und Erklärungen aus dem Städtebaulichen Vertrag und der 
Grundvereinbarung vom 26.07.2022 wirksam werden, u.a. Beschränkung der Lager-
mengen von Gefahrstoffen, Regelungen zum natur-, Arten- und Klimaschutz, Umstel-
lung auf Emeuerbare Energien, Neubau von Werkswohnungen auch zur Sicherung der 
Werksfeuerwehr, Lenkung des Lieferverkehrs?" 

Unterstreichungen durch den Unterzeichner 

Die Antragsgegnerin erweckt damit den Eindruck bei den Bürgern, dass wichtige Belange, wie die 
Themen Beschränkung der Lagermengen von Gefahrstoffen oder Umstellung auf Erneuerbare 
Energien, durch den städtebaulichen Vertrag gesichert sind. 

Glaubhaftmachung: Städtebaulicher Vertrag vom 26.07.2022, in Kopie, als 

— Anlage AS 10 — 

a. Städtebauliche Vertrag umfasst nicht alle Grundstücke 

Die Gemeinde stellt dabei die Rechtslage jedoch unvollständig dar, da nicht alle Eigentümer der von 
der Bauleitplanung betroffenen Grundstücke Vertragspartei des städtebaulichen Vertrags sind: 

• Die Bauleitplanung betrifft das Gelände des Chemiekonzerns  United  Initiators an der  Dr.-Gustav-
Adolph-Str.  

• Ausweislich Ziffer 5 der Vorbemerkung des städtebaulichen Vertrags (Seite 4) gehören die dort 
genutzten Grundstücke zum Teil der  United  Initiators GmbH, zum Teil der US-amerikanischen 
BAYERN  ACQUISITION  LLC, einer in  Delaware  ansässigen Gesellschaft, die auch zu der ver-
wobenen weltweiten Konzernstruktur von  United  Initiators gehört. 

• Der städtebauliche Vertrag nennt als Vertragspartei ausschließlich die  United  Initiators GmbH 
(„Vertragspartei"), aber nicht aber die BAYERN  ACQUISITION  LLC. 

• Verpflichtungen aus einem Vertrag binden aber nur denjenigen, der auch Vertragspartei ist und 
den Vertrag unterschreibt, hier also nur die  United  Initiators GmbH. 

• Eine „Rechtsnachfolgeklausel", wie in Ziffer 5 des städtebaulichen Vertrags, hilft hier auch nicht. 
Diese schreibt nur vor, dass die Verpflichtungen des Vertrages auf einen zukünftigen Käufer des 
Grundstücks übertragen werden sollen. 

• Alle Grundstücke, die der amerikanischen Gesellschaft daher bereits ietzt gehören, also vor Ab-
schluss des städtebaulichen Vertrags, sind von der Nachfolgeklausel und damit auch vom städ-
tebaulichen Vertrag naturgemäß nicht umfasst.  
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b. Keine ausreichende Sicherung der vertraglichen Verpflichtungen bei Übertragung 

Darüber hinaus wird auch die irreführende Vorstellung bei den Bürgern erweckt, dass zumindest 
diese, die Vertragspartei betreffenden Verpflichtungen im Falle der Übertragung des Grundstücks 
gesichert sind. 

Auch das ist jedoch falsch: 

• Die in einem solchen Fall einschlägige Rechtsnachfolge-Klausel ist nur eine Verpflichtung der 
Vertragspartei und bewirkt keine automatische Weitergabe der Verpflichtungen an einen zukünf-
tigen Käufer. 

• Unterlässt die Vertragspartei bei der Übertragung der Grundstücke die Weitergabe der Verpflich-
tungen und tritt ein Käufer der Grundstücke nicht in die Verpflichtungen ein, hat der Käufer das 
uneingeschränkte Baurecht aus dem neuen Bebauungsplan und die Gemeinde kann nichts da-
gegen unternehmen. 

• Die Gemeinde hätte dann nur einen Schadensersatzanspruch gegen die vertragswidrig han-
delnde Vertragspartei. Dieser läuft aber in der Praxis leer, da die Gemeinde keinen Schaden 
darlegen können wird. 

• Eine sachgerechte Sicherung der Verpflichtungen der Vertragspartei aus dem städtebaulichen 
Vertrag wäre durch dingliche Sicherungen (z.B. Grunddienstbarkeiten) oder durch eine hohe 
Vertragsstrafe möglich. Beides fehlt jedoch in fahrlässiger Weise, nach Aussage des gemeindli-
chen Verhandlungsführers hätte  United  Initiators diese Sicherungen nicht gewollt. 

• Die Vertragspartei könnte sich somit von den vertraglichen Verpflichtungen ganz einfach lösen, 
indem das genutzte Areal einfach an eine Tochtergesellschaft veräußert wird, ohne dass dabei 
aber die Verpflichtungen mitübertragen werden, und müsste keine Konsequenzen fürchten. 

Die wichtigen Verpflichtungen der Vertragspartei aus dem städtebaulichen Vertrag, z. B. Beschrän-
kungen der Lagermengen von Gefahrstoffen, Umstellung auf erneuerbare Energien usw. sind für 
den Fall eines Grundstücksverkaufs nicht gesichert.  

Ill.  Eilbedürftigkeit  

Der Bürgerentscheid über beide Begehren ist für den 23.10.2022 angesetzt. 

Aufgrund der derzeitigen Informationsveranstaltungen und Werbung für das Ratsbegehren durch 
die Antragsgegnerin (z.B. durch Bürgerbriefe) werden die Bürger stetig mit der falschen und irrefüh-
renden Fragestellung konfrontiert. 

Glaubhaftmachung: Bürgerbrief der Antragsgegnerin vom 2.8.2022, b.v.a. Anlage AS 1 

Die Antragsgegnerin wird auch weiterhin an diesen falschen Tatsachenbehauptungen festhalten. 

Der Stimmzettel wird daher am 23.10.2022 auch die Fragestellung des rechtswidrigen Ratsbegeh-
ren enthalten, mit der die Bürger schließlich bei ihrer Abstimmung konfrontiert werden.  
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Eine nachträgliche Revidierung eines möglichen positiven Ergebnisses des Ratsbegehren wird auf-
grund der im Anschluss unmittelbar stattfindenden Bekanntmachung der neuen Bauleitpläne nicht 
mehr rechtzeitig möglich sein. 

B. Rechtslage 

I. Zulässigkeit 

1. Statthaftigkeit 

Die einstweilige Anordnung ist  gem.  § 123 VwG0 statthaft, da der Antrag in der Hauptsache auf ein 
Unterlassen der Gemeinde gerichtet ist, nämlich auf die endgültige Einstellung des rechtswidrigen 
streitgegenständlichen Ratsbegehrens. Dies ist im Wege der Leistungsklage geltend zu machen. 

2. Antragsbefugnis 

Die Antragstellerinnen sind  gem.  § 42 Abs. 2 VwG0 analog antragsbefugt, da ihr subjektives Recht 
auf ein faires Verfahren als Vertreterinnen des Bürgerbegehrens verletzt ist (BayVGH, B.v. 1.3.2018 
—4  CE  18.495 — juris Rn. 7; VG Augsburg,  By.  26.10.2010 — Au 7 E 10.1680). 

Vorliegend werden die Bürger durch die falsche Fragestellung des Ratsbegehrens bei deren Kennt-
nisnahme in ihrer Entscheidungsfindung zum Nachteil des Bürgerbegehrens beeinflusst und damit 
ein faires Verfahren vereitelt. 

3. Rechtsschutzbedürfnis 

Ohne Erlass der einstweiligen Anordnung werden die Gemeindebürger dauerhaft mit einer falsche 
Tatsachen darstellenden Fragestellung konfrontiert, was in einen nicht mehr rechtzeitig revidierba-
ren Zustand münden könnte. Anderweitige Maßnahmen bestehen für die Antragstellerinnen nicht, 
da die Antragsgegnerin nicht von ihren falschen Tatsachenbehauptungen abrücken wird.  

II. Begründetheit 

Der Antrag auf Erlass der einstweiligen Anordnung ist auch begründet, da die Antragstellerinnen 
einen Anspruch auf Abwehr des Ratsbegehrens haben und aufgrund der Eilbedürftigkeit auch ein 
Anordnungsgrund besteht. Eine Vorwegnahme der Hauptsache droht nicht, ist jedenfalls aber zur 
Vermeidung erheblicher Nachteile für das Bürgerbegehren zwingend. 

1. Anordnungsanspruch 

a. Anspruch auf Abwehr eines konkurrierenden Bürgerbegehrens 

Vertreter eines Bürgerbegehrens haben zur Sicherung eines fairen Verfahrensablaufs einen An-
spruch, ein konkurrierendes Ratsbegehren abzuwehren, wenn dieses so formuliert ist, dass damit 
die Entscheidungsfreiheit der Bürger bei der Abstimmung beeinträchtigt wird und damit auch die 
Erfolgsaussichten des Bürgerbegehrens geschmälert werden (BayVGH,  By.  1.3.2018 — 4  CE  
18.495 — juris Rn. 7; VG Augsburg, 13.v. 26.10.2010 — Au 7 E 10.1680).  
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In diesem Zusammenhang muss ein Ratsbegehren aufgrund des Grundsatzes der „Waffengleich-
heir  die gleichen Zulässigkeitsvoraussetzungen wie ein Bürgerbegehren erfüllen (VG Würzburg, 
Beschluss vom 22.11.2018 - W 2 E 18.1430, Rn. 23). 

Ein Ratsbegehren ist daher ebenfalls an die Vorgaben des Täuschungs- und Irreführungsverbot 
gebunden. Gemeindebürger können nur dann sachgerecht entscheiden, wenn sie den Inhalt des 
Begehrens verstehen, seine Auswirkungen überblicken und die wesentlichen Vor- und Nachteile 
abschätzen können. Mit diesen Grundsätzen ist es nicht vereinbar, wenn in der Fragestellung eines 
Begehrens in einer für die Abstimmung relevanten Weise unzutreffende Tatsachen behauptet wer-
den oder die geltende Rechtslage unzutreffend oder unvollständig erläutert wird (VGH München, 
Beschluss vom 20.01.2012 - 4  CE  11.2771, Rn. 31). 

Daneben unterliegt die Gemeinde im Rahmen eines Bürgerentscheids auch dem Sachlichkeitsge-
bot. Die Gemeinde darf sich nicht in unsachlicher, polemischer, insbesondere jedoch auch nicht in 
wahrheitswidriger Weise zum Bürgerbegehren äußern. An die Fragestellung eines durch den Ge-
meinderats initiierten Ratsbegehrens sind daher erhöhte Anforderungen zu stellen. 

b. Verstoß gegen Täuschungs- und lrreführungsverbot sowie Sachlichkeitsgebot 

Wie eingangs dargestellt, enthält die Fragestellung falsche Tatsachenbehauptungen (siehe All,): 

1. Das Projekt Big  Wings  darf bereits nicht unter den bestehenden Bebauungsplänen geneh-
migt werden. 

2. Es kommt zu einer quantitativen und qualitativen Mehrung des Baurechts. 

3. Der Städtebauliche Vertrag führt zu keiner ausreichenden Sicherung wichtiger Belange, wie 
die Beschränkung der Lagermengen von Gefahrstoffen. 

Das Ratsbegehren verstößt damit sowohl gegen das Täuschungs- und lrreführungsverbot sowie 
gegen das Sachlichkeitsgebot, da den Bürgern völlig gegenteilige Aussagen suggeriert werden, die 
sie letztlich zur Stimmabgabe für das Ratsbegehren bewegen sollen. 

Diese falschen Tatsachenbehauptungen stehen jedoch entgegen der richtigen Begründung und den 
Zielen des Bürgerbegehrens der Antragstellerinnen. Aufgrund dessen wird man daher nur den Aus-
sagen eines der beiden Begehren glauben. 

Die Bürger werden bereits sowohl im Vorfelde als auch am Tag des Bürgerentscheids stetig mit der 
inhaltlich falschen Frage des Ratsbegehrens konfrontiert und damit in ihrer Entscheidungsfindung 
zu Lasten des Bürgerbegehrens beeinträchtigt. 

Aufgrund dieser rechtswidrigen Beeinflussung haben die Antragstellerinnen einen Anspruch auf vor-
läufige Untersagung der Weiterbetreibung des Ratsbegehrens. Nur hierdurch kann in effektiver und 
geeigneter Weise jede weitere Beeinflussung der Bürger unterbunden werden.  
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2. Anordnungsgrund 

Aufgrund der erheblichen Beeinflussung der Abstimmungsfreiheit der Bürger durch die inhaltlich fal-
sche Fragestellung des Ratsbegehrens, ist es auch durchaus wahrscheinlich, dass es zu einem 
positiven Ergebnis für das Ratsbegehren kommen könnte. Wie zuvor dargestellt, würde es dann zur 
unmittelbaren Bekanntmachung der Bauleitpläne mit dem Entstehen von Baurecht kommen. Dieser 
Zustand kann nicht mehr rechtzeitig oder zumindest nur unter großem finanziellen Aufwand revidiert 
werden. 

Je früher die Bürger vor einer weiteren Beeinflussung geschützt werden, umso eher wird das Bür-
gerbegehren der Antragstellerinnen geschützt und damit ein faires Verfahren gewährleistet. 

Eine dringende Einstellung des Ratsbegehrens ist daher erforderlich, um die Erfolgschancen des 
Bürgerbegehrens zu wahren. 

Ein Anordnungsgrund besteht. 

3. Keine Vorwegnahme der Hauptsache 

Eine Vorwegnahme der Hauptsache droht ebenfalls nicht, da durch die einstweilige Anordnung zu-
nächst nur über die vorläufige Einstellung der Weiterbetreibung, jedoch noch nicht über die endgül-
tige Einstellung des Ratsbegehrens entschieden wird. 

Jedenfalls würden die Antragstellerinnen ohne den Erlass der beantragten einstweiligen Anordnung 
Nachteile erleiden, die in einer etwaigen Hauptsache nicht mehr ausgeglichen werden können. Ohne 
die vorläufige, unverzügliche Einstellung des Ratsbegehrens werden die Bürger stetig mit falschen, 
ihre Entscheidungsfindung beeinflussende falschen Tatsachen konfrontiert. Einziger Schutz hiervor 
besteht im Wege der einstweiligen Anordnung. 

Maximilian Stanglmeier 
Rechtsanwalt  
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Eidesstattliche Versicherung: 

Die Unterzeichner handeln in dem Bewusstsein, dass  gem.  § 156 StGB, wer bei etwaiger späterer Vorlage bei einer 
zur Abnahme einer Versicherung an Eides Statt zuständigen Behörde eine solche Versicherung falsch abgibt oder 
unter Berufung auf eine solche Versicherung falsch aussagt, mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraft wird. 

Die folgenden Unterlagen der Ladung zur Sitzung des Ferienausschusses der Gemeinde 
Pullach i. Isartal am Montag, den 29.08.2022 

1. Anschreiben an die Mitglieder des Ferienausschusses vom 25.08.2022 
2. Öffentliche Tagesordnung für die Sitzung des Ferienausschusses am 29.08.2022 um 

19:00 Uhr 

wurden von Frau Nagl, Mitarbeiterin im Sekretariat der Geschäftsleitung, im Beisein von Herrn 
Klein, Geschäftsleiter der Gemeinde Pullach, Geschäftsleiter der Gemeinde Pullach i. Isartal, 
in einen Umschlag DIN Lang gesteckt und zugeklebt. 

Die Vollständigkeit der vorgenannten und zum Versand vorbereiteten Originale sowie die 
Übereinstimmung mit den dieser eidesstattlichen Versicherung beigefügten Kopien wird 
hiermit durch Herrn  Dr.  Andreas Most, sowie die vorgenannten beteiligten Mitarbeiter der 
Gemeindeverwaltung bestätigt. 

Dieser Umschlag DIN Lang wurde dann von Fr. Stefanie Nagl im Beisein von  Hr.  Heinrich 
Klein in einen Umschlag C6/5 gesteckt und zugeklebt. Der Umschlag wurde mit Absender und 
Adressat beschriftet. 

Datum, Unterschrift 

Datum, Unterschrift Fr. Stefanie Nagl Datum, Unterschrift  Hr.  Heinrich Klein 

Herr Reinhard Müller hat diesen Umschlag am 25.08.2022 im Beisein von Herrn Kurt 
Zechmeister in den Briefkasten von  Dr.  Alexander  Betz,  Gistlstraße 89c, 82049 Pullach 
eingeworfen. 

Datum, Unterschrift 

Datum, Unterschrift 
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